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RS OGH 1971/5/13 12Os62/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1971

Norm

StPO §290 Abs2 A

Rechtssatz

Der höhere Strafsatz des § 142 StG stellt sich, da er eine zehn bis zwanzigjährige Freiheitsstrafe androht, während der

höhere Strafsatz des § 128 StG nur eine solche von ein bis zwanzig Jahren vorsieht, als strengere Strafdrohung dar.

Entscheidungstexte

12 Os 62/71
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